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1836.

Zehnter Jahrgang. 21. September.

Verordnungen und Bekanntmachungen der Königl. Kreisbehoörde.
Zu Vermeidung aller Jrrungen zwiſchen den ländlichen Gemeinden und den von ihnen

erwählten Steuererhebern, CommunRendanten und andern Cominunal Beamten iſt es no
thig, daß uber die Wahl und die Bedingungen der Annahme jederzeit eine bundige Verhand
lung aufgenommen und von beiden Theilen unterſchrieben werde.

Dieſes muß in öffentlicher Gemeinde Verſammlung, zu welcher ſämmtliche Mitglieder
eingeladen werden und wobei wenigſtens 3 derſelben ſich eingefunden haben, geſchehen.

Aus der Verhandlung müſſen die Bedingungen, unter welchen die Wahl erfolgt und an
genommen worden, inſonderheit wie viel dem angeſtellten Beamten an Gehalt oder Entſcha
digung zugeſtanden und ob er auf Kundigung, auf einen gewiſſen Zeitraum, oder auf Lebens
zeit angeſtellt worden, zu erſehen ſeyn. Hiernach haben ſich die reſp. Communen des hieſigen
Kreiſes in vorkommenden Fallen zu achten.

Merſeburg, den 14. September 1836.
Der Königl. Landrath des Merſeburger Kreiſes, Starcke.

Straf-Erkenntniſſe
des Criminal-Senats des Königl.

Kammergerichts
wider die Theilnehmer an den geheimen bur-
ſchenſchaftlichen Verbindungen auf den Univer

ſitaäten Greifswald und Breslau.
(Beſchluß.)

Was nun den objectiven Thatbeſtand
der Verbindung betrifft, ſo muß dieſelbe als
eine geheime verbotene Verbindung angeſehen
werden. Der H. 2. des Edicts vom 20. Octo
ber 1798 verordnet nämlich wortlich:

Dieſemnach ſind unzulaſſig und verbotene Ge
ſellſchaften und Verbindungen, deren Zweck,
Haupt oder Nebengeſchaft darin beſteht,
über gewuünſchte oder zu bewirkende Veraän
derungen in der Verfaſſung oder in der Ver
waltung des Staats, oder uüber die Mittel,
wie ſolche Veränderungen bewirkt werden
konnten, oder uüber die zu dieſem Zweck zu
ergreifenden Maßregeln, Berathſchlagungen,
in welcher Abſicht es ſey, anzuſtellen.

Dieſe Beſtimmung paßt nach den Ausſagen
der völlig geſtaändigen Angeſchuldigten ganz auf
die Breslauer Burſchenſchaft, da die Mitglie-
der, wie gedacht, ſich zum Zweck geſetzt hatten,
das Volk zu conſtitutionellen Verfaſſungen her
anzubilden, und eine geiſtige Einheit Deutſch
lands herbeizufuühren. Aber auch wider die
Angeſchuldigten, welche die politiſche Tendenz
der Verbindung nicht einräumten, ſondern nur
als ſolche ſittlich wiſſenſchaftliche Ausbildung
ihrer Mitglieder angaben, wie dies faſt bei
allen Angeſchuldigten, wider die der Oberlan
desgerichtsrath Koch die Unterſuchung gefuhrt
hat, der Fall iſt, muß dieſes Edict zur Anwen
dung kommen, da ad 4. des citirten Paragra
phen, verbunden mit deſſen Schlußſatze, auch
ſchon diejenigen Verbindungen fur unerlaubt
und ſtrafbar angeſehen werden, welche Ver

ſchwiegenheit in Anſehung der den Mitgliedern
zu offenbarenden Geheimniſſe forderten oder ſich
angeloben ließen, indem auch dieſe Angeſchul
digten geſtandig ſind, daß ihnen Verſchwiegen-
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heit uüber die Exiſtenz und das Treiben der
Verbindung ausdruücklich auferlegt worden ſey.
Jedes Bedenken aber, was uber die Anwen-
dung des Edicts wider dieſe Angeſchuldigten
vielleicht noch erhoben werden konnte, wird
durch die Allerhöchſte Ordre vom 24. Mai 182
völlig beſeitigt. (Geſetzſammlung 1824. Seite
122.) Dieſelbe verordnet naämlich wortlich:

Da den geheimen, beſonders aber den bur-
ſchenſchaftlichen Verbindungen auf den Uni-
verſitaten politiſche Beſtrebungen und ver-
derbliche Zwecke zum Grunde liegen, ſo be
ſtimme Jch hiermit:

J. Alle geheime, inſonderheit burſchen
ſchaftliche und nach dem Geiſte, den Grund
ſatzen und Zwecken der Burſchenſchaften ein
gerichtete Verbindungen auf Meinen Univer-
ſitaäten, ſollen kunftig nicht als bloße Stu-
denten -Verbindungen, ſondern als in die
Kategorie der Edicte vom 20. October 1798
und vom 16. Januar 18416 gehoörige verbo-
tene geheime Verbindungen angeſehen und
behandelt, und daher in Gemaßheit dieſer
Edicte criminalgeſetzlich, daneben aber auch
mit Relegation und Unfaähigkeit zu einem
öffentlichen Amte, wohin in dieſer Beziehung
auch die mediciniſche Praxis zu rechnen, be
ſtraft werden.

Hiernach ſind denn überhaupt alle geheime
Studenten Verbindungen verboten, wie der
Gegenſatz „inſonderheit die burſchenſchaftli-
chen ganz unzweifelhaft ergiebt, und müſſen
nach dem citirten Edict angeſehen und beſtraft
werden.

Sollte dieſe Anſicht noch irgend einer Be
ſtätigung bedurfen, ſo enthält eine ſolche die
Allerhöchſte Ordre vom 12. Januar 1833, die
gerade in dieſer Unterſuchung erlaſſen wor-
den iſt.

Schon oben iſt nämlich erwahnt, daß wi-
der 20 Mitglieder der Verbindung der 2. Pe
riode die Criminal Unterſuchung wegen Theil-
nahme an geheimen Verbindungen eingeleitet
worden, welche aber durch das Erkenntniß vom
9. April 1832 vollig freigeſprochen wurden, in
dem in den Grunden ausgefuhrt ward, daß
nach jenen Geſetzen nur die Verbindungen ſtraf
bar ſeyen, die uüberhaupt politiſche Zwecke ver
folgten. Dieſe Ausführung erhielt, da das
Erkenntniß Sr. Majeſtät dem Könige von dem
Miniſter des Jnnern und der Polizei vorgelegt

wurde, die Allerhöchſte Mißbilligung durch jene
Ordre, worin es unter andern wortlich heißt:

Aus dem, dem anliegenden Berichte des
Miniſters des Jnnern und der Polizei vom
17. v. M. beigefugten Erkenntniſſe des c.
wider dortige Studenten als Theilnehmer
an geheimen Verbindungen, habe Jch die
irrthumliche Auslegung erſehen, die der
Criminal Senat meinen geſetzlichen Beſtim
mungen vom 21. Mai 1824 giebt, indem
er ſelbige auf die zu politiſchen Zwecken ge
ſtifteten geheimen Verbindungen beſchrankt,
da doch im Artikel J. mit beſtimmten Worten
verfugt iſt, daß alle geheime Verbindungen
auf den Univerſitäten kunftig nicht als bloße
Studenten Verbindungen ſondern als in
die Kategorie der Edicte vom 20. October
1798 und 16. Januar 18416 gehoörige verbo
tene geheime Verbindungen angeſehen wer
den ſollen.

Ferner heißt es am Schluß dieſer Ordre:
Auch folgt aus dem Jnhalt der vorgefunde-
nen Statuten und Geſetze der Geſellſchaft
nicht, daß derſelben keine politiſchen und ſonſt
verderbliche Zwecke zum Grunde liegen, weil
ſie noch anderweitige Statuten beſitzen kann,
welche ſie dem Richter zu verheimlichen, Ge
legenheit gefunden hat.

Die Richtigkeit dieſer Allerhöchſt ausgeſproche
nen Vorausſetzung hat denn gerade in dieſer
Unterſuchung wie die obige Geſchichtserzah
lung ergiebt, volle Beſtätigung gefunden.

Bevor jedoch zur Pruüfung der Strafbarkeit
der einzelnen Angeſchuldigten geſchritten wird,
muß noch auf die Gefahrlichkeit dieſer Verbin
dung aufmerkſam gemacht werden da ſie ge
rade die Weisheit und Zweckmaßigkeit der oben
citirten Geſetze durchaus rechtfertigt. Eine de
taillirtere Zuſammenſtellung hieruüber iſt bereits
in dem Erkenntniſſe wider die Theilnehmer an
der Greifswalder Burſchenſchaft gegeben wor
den, und kann hier nur kurz Folgendes erin-
nert werden.

Dieſe Verbindungen haben nämlich durch
das politiſche Princip, das allen Burſchen-
ſchaften mehr oder weniger zum Grunde liegt,
den Keim in ſich, wirkliche ſtaatsgefahrliche
Verbindungen zu werden. Abgeſehen nämlich
davon daß bei den Mitgliedern, die kaum
der Schule entwachſen und noch kein ſelbſtſtaän
diges Urtheil in politiſchen Angelegenheiten ha
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ben konnen, jeder gediegene wiſſenſchaftliche
Sinn unktergraben wird, indem ſich nothwen-
digerweiſe nur ein flaches Raiſonniren ausbil-
det, das wur bei leeren Abſtractionen ſtehen
bleibt, die jedes concreten Jnhalts entbehren,
ſo ſind gerade, wie die Hauptunterſuchung
mehrfach gezeigt hat, aus dieſen Verbindungen
zuletzt hochverraätheriſche Vereine hervorgetre
ten, welche ſelbſt hochverrätheriſche Handlungen
begangen haben wovon das Frankfurter Ar
tentat vom 3. April 1833 den Beweis giebt,
zu welchem Burſchenſchafter verſchiedener Uni
verſitäten hinreiſten, um an der dort ausbre-
chenden Revolution Theil zu nehmen. Daß
die Breslauer Burſchenſchaft nicht zu dieſem
Extreme gekommen, kann der Anſicht uber die
Gefaährlichkeit ſolcher Verbindungen keinen Ab
bruch thun, indem ganz beſonders guünſtige
Umſtände einer ſolchen Entwickelung entgegen
wirkten. Anzufuüühren ſind in dieſer Beziehung:

1) Die Lage der Univerſität ſelbſt: ſie iſt zu
weit von den andern Univerſitäten abgelegen,
als daß ein lebhafter Verkehr der Studenten
zwiſchen ihr und andern Univerſitäten ohne
Schwierigkeit und größere Unkoſten hatte ſtatt
haben koönnen, und ſie iſt uberdies wegen die
ſer Entfernung nur wenig von Auslaändern be
ſucht, vielmehr hauptſachlich nur von der ſtu
direnden Jugend der Provinz Schleſien. Deſ-
ſenungeachtet iſt ein Verſuch gemacht worden,
dem allgemeinen Verbande beizutreten, wo
durch die Verbindung ſogar Kenntniß von der
hochverräatheriſchen Tendenz der allgemeinen
Burſchenſchaft erhielt. Jſt nun gleich gerade
wegen dieſer Tendenz der Beitritt nicht erfolgt,
wahrſcheinlich weil die Verbindung erſt kurz
zuvor die politiſche Tendenz angenommen hatte,
ſo zeigt ſich doch darin ſchon ein unlauterer
Sinn, daß die Mitglieder von dieſer hochver-
ratheriſchen Verbindung, die auch auf den
Umſturz der beſtehenden Verfaſſung in Preu-
ßen und bei der bezweckten materiellen Einheit
Deutſchlands auf die Entthronung des regie-
renden Herrſcherhauſes gerichtet war, keine An
zeige machten und verrath dieſe Unterlaſſung
mindeſtens einen Mangel an patriotiſchen Ge
ſinnungen.

2) wurde die weitere innere Entwickelung
durch den Eintritt der Unterſuchung im Jahre
4831 unterbrochen nachdem die Verbindung

kaum 1 Jahr hindurch das politiſche Princip
angenommen hatte.

Erſt Februar 1832 conſtituirte ſie ſich von
neuem, beſtand abek wiederum nur etwa uber
1 Jahr, da alsdann wieder eine Unterſuchung
eingeleitet ward. Die erſte Unterſuchung hatte
mindeſtens die Folge, daß die Mitglieder vor
ſichtiger geworden und dadurch vielleicht ver
hindert waren, ſich nach außen eine größere
Ausbreitung durch Cartel mit andern Univer-
ſitaäten zu geben.

3) endlich iſt es als gunſtiger Umſtand an
zuſehen, daß ſich keine beſonders hervorragen

den Kopfe in dieſer Verbindung gezeigt haben,
ſo wie daß die Geſinnung der dortigen Bewoh
ner einem ſolchen frevelhaften Treiben durch
aus fremd iſt, wodurch denn die Verbindung
allerdings noch iſolirter daſtand, indem ſie nir
gends Anklang fur ihr Treiben fand.

Auch wider dieſe Angeſchuldigten iſt eben
ſo, wie wider die Theilnehmer an der Greifs-
r Burſchenſchaft, erkannt worden. cfr.
oben.

Berlin, den 17. December 1835.
Der Criminal-Senat des Koönigli-

chen Kammergerichts.
(Unterſchriften.)

Wer war treuer?
Erzahlung aus dem 12. Jahrh., nach dem Altfranzoſiſchen.

Chriſtian von Troyes, ein wenig bekannter,
doch ruhmwurdiger Schriftſteller des 12. Jahr
hunderts, hinterließ nebſt vielen andern ſinn
reichen Hiſtorchen und Schnacken, die folgende
Erzaählung, wenn wir ſie nicht vielmehr gerade
zu eine Satyre nennen ſollten, die aber unſern
Leſern nicht ganz unintereſſant ſeyn durfte, weil
ſie das urſprungliche, vielleicht geſchichtliche
Material enthält, welches unſer gefeierter Bur
ger zu ſeiner Ballade „das Lied von der Treue“
mit genauer Beibehaltung der hier gelieferten
Daten verwendete.

An dem Hofe Artus (ſchreibt er) lebte ein
gewiſſer Gauvain, der eine Zeitlang den irren
den Ritter ſpielte, und ſich auf ſeinen Jrrfahr-
ten in ein Madchen von wunderſamer Schon
heit ſo ſehr verliebte, daß er ſich ſogleich (um
ſeinen Irrfahrten gleichſam die Krone aufzu
ſetzen) ehelich mit ihr verband und nach Hauſe
zuruckkehrte. Er führte die Neuvermahlte auch
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bei Hofe auf, und ſtellte ſie da hinter ſich, wie
es die Sitte der damaligen Zeit gebot. Ein
unbekannter Rittersmann, der vom Fuße bis
zum Scheitel in glänzender Ruſtung ſtak, wandte
kein Auge von der jungen ſchonen Frau, und
nachdem er lange mit ihr Blicke gewechſelt hatte,
trat er keck hinzu, faßte ſie an der Lilienhand
und machte Miene, ſie mit ſich fortzuziehen.
„Vergebt mein Herr Ritter, das iſt mein Weib!“
proteſtirte Gauvain, und zog ſie naher an ſich.
„Wie aber,“ erwiederte der Unbekannte, „wenn
ſie lieber mir folgt, als bei euch bleibt, werdet
ihr ſie mir dann abtreten?“ „Ja!“ antwortete
Gauvain und ließ ſeiner Gemahlin freie Wahl.
Dieſe beſann ſich nicht lange, wandte ſich von
ihrem Gatten weg, hatſchelte nur noch im Ab-
gehen deſſen zwei glanzend weiße Windhunde,
und trippelte dann dem unbekannten Ritter
nach. Gauvain genoß die Wohlthat eines echt
phlegmatiſchen Temperaments, denn er nahm
ſich den Verluſt wenig zu Herzen, pfiff ganz ge
laſſen ſeinen Hunden und ging mit ihnen ruhig
ſeines Weges, Ehe er noch ſein Haus erreicht
hat, trat ihm jener Unbekannte wieder in den
Weg und ſagte zu ihm: „Die Dame, die mir
gefolgt iſt und dort am Huügel meiner harret,
iſt dieſen Windſpielen ſo zugethan, daß ſie ſich
von ihnen nicht trennen kann. Sie bittet euch
daher durch meinen Mund, ihrdielieben Thiere
abtreten zu wollen.“ Gauvain entgegnete ihm
ganz gelaſſen: „Herr Ritter! ihr habt mir mein
Weib genommen, weil ſie es vorgezogen hat,
euch zu folgen es iſt demnach billig, daß ich
auch meinen Hunden die Wahl freiſtelle; ſie
ſollen Eigenthum desjenigen ſeyn, dem ſie fol
en werden.“ Der Unbekannte fand dieſen
orſchlag recht annehmbar, entfernte ſich eine

Strecke, und bemuühte ſich, die Windſpiele an
ſich zu locken. Daſſelbe that auch ſeinerſeits
Gauvain und ſiehe, die Thiere folgten den
Worten und Winken ihres alten Herrn.

Was iſt Trumpf?Ein Arzt in Devonſhire, Namens Vial,
war ein leidenſchaftlicher Whiſtſpieler, und
wurde eines Abends wahrend des Kartengebens
auf ſeinem Stuhle ohnmachtig. Die Spiel-
geſellſchaft erſchrak gewaltig. War er todt oder
nicht? Was ſollte man thun? Man that,
was man konnte; eine ältliche Dame goß ihm
Hirſchhorngeiſt in die Kehle hinunter, ein An-

derer hielt ihm mitleidig brennende Federn un
ter die Naſe, und endlich gab er wieder Lebens-
zeichen von ſich. Sein letzter Lieblingsgedanke
hatte ihn noch nicht verlaſſen, denn ſobald er
die Augen aufſchlug, fragte er: „Was iſt
Trumpf?““

Die Knochenluſt wird immer toller. Nicht
blos werden alle Anger der Waſenmeiſter ge
plundert, ſondern wie die Dorfzeitung mel
det, ſogar von den Kirchhoöfen werden die
Gebeine geholt und an die Runkelrü-
benzuckerfabriken verkauft. Guten Ap-
petit!

Jch bluühe, wie des Fruhlings heit'res Leben,
Und wandle durch der Hoffnung grunes Thal.
Mich taäuſcht, von holden Traumen rings umgeben,
Loch nicht des Gluckes trugeriſcher Strahl.

Du ſiehſt der Freuden ungekannte Menge
Auf meinem Pfad, hoörſt ihre Jubelklange.

Veraänderſt Du das Erſte meiner Zeichen,
So ſteht vor Dir ein heil'ges Gotterbild.
Das wird Dich troſten, nimmer von Dir weichen,
Wenn Dich des Kummers Wolkenzug umhullt.
Doch mußt Du kampfend, duldend nach mir ringen,
Um Dich auf meine Sternenhoöh' zu bringen.

Auflöſung der Charade im vorigen Stuck:
Flitterwochen.

Bekanntmachungen.
(610) Bekanntmachung. Weil es

wuünſchenswerth iſt, daß bei einem des Nachts
in der hieſigen Stadt und deren nachſten Um
gebung ausgebrochenen Feuer Jedermann ſo
gleich Kenntniß erlangt, wo ſolches ausgebro
chen iſt, ſo iſt die Anordnung getroffen worden,
daß in einem ſolchen Falle die Nachtwächter ſo
vielmal und in derſelben Maaße, wie der
Thuürmer auf der Stadtkirche mit der Glocke
anſchlägt, namlich bei einem Feuer

in der Stadt und auf dem Dome einmal,
in der Vorſtadt Altenburg zweimal,
in der Vorſtadt Neumarkt dreimal,
in der nachſten Umgebung viermal

in das Horn ſtoßen, jedesmal aber vorher eine
kurze Zeit inne halten muſſen.

Dies wird hierdurch zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht.

rerſeburg, den 15. September 1836.

Der Mag t ſt r a t.

A.D
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(488) Subhaſtations-Paktent.
Nachverzeichnete, den Kindern reſp. Erben

des Wagnermeiſter Johann Gottfried Roſch und
deſſen Ehefrau Chriſtiane Sophie geb. Hilde
brand zugehöörige, Grundſtucke:

1) das Wohnhaus sub Nr. 666. Vol. XII.
pag. 706. des Hypothekenbuchs, in der
Vorſtadt Neumarkt hier belegen, nebſt
Hof, Scheune, Garten und Stall, abge
ſchaätzt auf 975 Thlr. 415 Sgr.

2) ein halbes Wohnhaus sub Nr. 667. da
ſelbſt nebſt Hof, Garten, Scheune und
Stallen, abgeſchatzt auf 400 Thlr. 10 Sgr.

5) S Hufe Feld in hieſiger Stadtflur, 12 Acker
82 Ruthen haltend, abgeſchatzt auf 1658
Thlr. 25 Sgr.

4) 1 Viertellandes Feld daſelbſt, 4 Acker
47 Ruthen haltend, abgeſchatzt auf 562
Thlr. 3 Sgr. 4 Pf.

5) 2 Viertellandes Feld in Meuſchauer Aue,
abgeſchätzt auf 312 Thir. 3 Sgr. 4 Pf.

6) 1 Stuückchen Feld von z Heimzen Ausſaat
daſelbſt, abgeſchatzt auf 25 Thlr.
3 Acker Wieſe daſelbſt hinter dem Hohn-
dorf, abgeſchatzt auf 95 Thlr. 3 Sgr. 4Pf.,

zu Folge der, nebſt Hypothekenſcheinen und
Bedingungen in der Regiſtratur einzuſehenden
Taxe, ſollen im Wege der freiwilligen Subha
ſtation, und zwar die Hausgrundſtucke

am 12. September 1836,
Nachmittags 4 Uhr,

die Feldgrundſtucke aber

am 26. October 1836,
Nachmittags 3. Uhr,

an ordentlicher Gerichtsſtelle verſteigert werden.
Alle unbekannten Realpraätendenten werden

aufgeboten, ſich, bei Vermeidung der Praclu
ſion, ſpateſtens in dem letztgedachten Termine
zu melden.

Merſeburg, den 9. Juli 1836.
Königl. Preuß. Land und Stadk-

Gericht.

(641) Freiwilliger Verkauf.
Land und Stadtgericht zu

Merſeburg.Die den Kindern und Erben des verſtorbe
nen Burgermeiſter Johann Adam Roſch hier
zugehörige, aus drei und einem halben Vier-
tellandes in Merſeburger Stadtflur, einem
halben Acker Wieſe in Meuſchauer Aue und

einem halben Acker Wieſe in Tragarther Flur
belegen abgeſchatzt auf 2467 Thlr. 4 Sgr.
24 Pf. zu Folge der nebſt Hypothekenſchein und
Bedingungen in der Regiſtratur einzuſehenden
Taxe, ſollen auf

den 22. December 1856,
Nachmittags 4 Uhr,

an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.
Alle unbekannte Realpraätendenten werden

aufgeboten, ſich bei Vermeidung der Praclu-
ſion ſpateſtens in dieſem Termine zu melden.

Merſeburg, den 27. Auguſt 1836.

(620) Verkauf. Zum Verkaufe der
von dem verſtorbenen Weißgerber Wilhelm An
dreas Dieſel hier hinterlaſſenen Kleidungsſtucke,
Betten, Mobilien, 2 Pferden, Haus-, Wirth-
ſchafts-, Acker- und Handwerksgerathe haben
wir auf

den 21. October d. J.,
fruüh 9 Uhr,

einen Termin anberaumt, wozu wir Kaufluſtige
mit dem Bemerken einladen, daß der Zuſchlag
nur gegen ſofortige baare Zahlung in Preuß.
Cour. erfolgen kann.

Schkeuditz, den 5. September 1836.
Königl. Gerichts-Commiſſion.

(605) Verkauf. Jn der Wohnung des
Guürtlermeiſters Wilhelm Lindner hier ſoll meh
reres Gurtlerhandwerkszeug und Gerathſchaf
ten, z. B. Schraubeſtöcke, Stemzeug, Polir
ſtahle, eine Drehbank u. ſ. w. auf

den 24. September d. J.
9 Uhr früh,

öffentlich an den Meiſtbietenden gegen gleich
baare Zahlung in Pr. Cour. verkauft werden,
wozu wir Kaufluſtige hierdurch einladen.

Schkeuditz, den 8. September 1836.
Königl. Gerichts-Commiſſiom.

(608) Vermiethung und Verpach-
tung. Der in hieſiger Vorſtadt Altenburg be
legene ſogenannte Jagerhof, welcher bisher
vom Herrn Oberforſtmeiſter von Schönfeldt als
Dienſtwohnung benutzt worden iſt, nebſt dem
dabei befindlichen Garten, der Küchengarten
genannt, ſollen auf 4 Jahr vom 1. October
d. J. bis 4837 meiſtbietend einzeln reſp. ver
miethet und verpachtet werden.

Hierzu wird im unterzeichneten Rentamte
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einige 50 Stuck Schaafe und Hammel von fei
ner Wolle und vollkommen zur Zucht tauglich,
nach Belieben zu 4 und 5 Stuck verkauft wer
den, welches Liebhabern hierdurch bekannt ge
macht wird.

Merſeburg, den 24. September 1836.

den 27. September d. J.,
Nachmittags 2 Uhr,

ein Termin abgehalten, welches hierdurch, ſo
wie, daß die diesfälligen Bedingungen dort
einzuſehen ſind, bekannt gemacht wird.

Merſeburg, den 14. September 1836.
Königl. Preuß. Rentamt.

Heffter.

(614) Verpachtung. Jn Folge Hoher
Regierungs Verfügung ſoll der Konigliche
Schloßgarten zu Lutzen auf drei nach einander
folgende Jahre, als vom 1. April 1837 bis
dahin 1840 anderweit meiſtbietend verpachtet
werden. ſt

ierzu ie 22. October d. J.
Nachmittags 2 Uhrein Termin in der Behauſung der verwittwe

ten Frau Barth zu Lutzen, wo ſeit mehreren
Jahren die rentamtlichen Geſchäfte abgethan
werden, anberaumt, welches Pachtluſtigen mit
dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß die
Bedingungen, welche im Termine vorgelegt
werden ſollen, auch von jetzt ab in den Dienſt
ſtunden täglich hier, ſo wie bei dem Magiſtrat
zu Lutzen, eingeſehen werden konnen, der Beſt
bietende aber 100 Thlr. baar, oder in geldwer-
then Papieren, im Termin zu deponiren hat.

Merſeburg, den 17. September 1836.
Königl. Preuß. Rentamt.

Heffter.

(604) Pferde-Verſteigerung, Auf
den s. October d. J.,Vormittags 9 Uhr,

ſollen vom Königl. 142. Huſaren Regimente
eine Anzahl ausrangirter Dienſtpferde im hie
ſigen Kloſterhofe in der Vorſtadt Altenburg of
fentlich meiſtbietend gegen gleich baare Zah-
lung in Preuß. Courant verkauft werden, wel
ches hierdurch bekannt gemacht wird.

Merſeburg, den 14. September 1836.
Ggez.) v. Wolff,

Oberſt u. Commandeur des 12. Huſaren-
Regiments.

(609) Schaafvieh Verkauf. Jn
Merſeburg am Markt Nr. 256. ſollen

den 68. October d. J.,
Vormittags 140 Uhr,

(615) Verkauf. Eine Doppelflinte ohne
Fehler, mit Percuſſion, iſt zu verkaufen. Wo?
ſagt die Redaction dieſer Blatter.

Merſeburg den 19. September 1836.

(618) Verkauf. Eine Parthie Horn-
ſpähne ſind billig zu verkaufen beim Kamm-
machermſtr. Ritter in der Gotthardtsſtraße.

Merſeburg den 18. September 1836.

(600) Aufforderung. Die hinterblie
benen Erben des am 4. Juni 1836 zu Merſe
burg verſtorbenen Burgers und Tiſchlermſtrs.
Chriſtian Salomon Weißhahn, fordern hier
mit alle diejenigen Perſonen auf, welche von
dem Verſtorbenen bei ſeinem Leben baar Geld
geliehen und dagegen Kleidungſtucke, Waſche,
Betten und andere Effecten verpfändet haben,
dieſe Gegenſtande bis zum 1. November d. J.
abzuholen und den darauf geliehenen Pfand
Schilling zu bezahlen.

Die Pfandſtucke, ſo bis zu dem feſtgeſtellten
Tage nicht eingeloſt worden ſind, werden als
dann E. Wohllobl. Land und Stadtgericht
übergeben, welches dann weiter darüber ver
fugen wird.

Merſeburg, den 10. September 1836.
Weißhahns Erben.

(574) Logis-Vermiethung. Eine
Stube nebſt Zubehör auf hieſigem Dom Nr. 7.
vermiethet zu Michaeli d. J.

Wittwe Lange.
Merſeburg, den 20. Auguſt 1836.

(621) Logis-Vermiethung. Die
Unterſtube nebſt Kammer im Dr. Wachſchen
Hauſe iſt von jetzt an mit Meublen an einen
ledigen Herrn zu vermiethen.

Merſeburg, den 19. September 1836.
Pietzſch.

(617) Logis-Vermiethung. Ein
Logis, beſtehend aus 2 Stuben, 2 Kammern,
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1 Kuche, 1 Keller und Holzremiſe iſt von Mi-
chaeli ab, mit oder ohne Meubles zu vermie-
then, und wird durch Unterzeichneten nachge
wieſen.

Merſeburg, den 3. September 1836.
Kaufmann Schmidt am Roßmarkt.

(5941) Local-Veraänderung. Daß ich
mein wohl aſſortirtes Sargmagazin, bisher im
Hammerſchen Hauſe am Roßmarkt, jetzt in
die alte Garkuche, Eingang in der Oelgrube,
verlegt habe, erlaube ich mir Einem verehrten
Publikum pflichtſchuldigſt und ergebenſt bekannt
zu machen, mit der Verſicherung, auch in dem
neuen Locale die billigſten Preiſe und reelſte
prompteſte Bedienung beizubehalten. Der dort
wohnende Tiſchlermſtr. Herr Querfurth hat die
Guüte, in meiner Abweſenheit alle Auftrage und
vorkommenden Geſchaftsfälle zu ubernehmen.

Merſeburg, den 12. September 1836.
Weniger, Tiſchlermſtr.

(603) Empfehlung. Calmucks und
Coatings empfiehlt ergebenſt die Tuchhandlung
von Julius Witzig.

Merſeburg, den 16. September 1836.

(580) Empfehlung. Von schönen
Harlemer Blumen Awiebeln, als Hyacin-
then, Tulpen, Crocus, Narcissen, Iris, Ane-
monen und Ranunkeln, Gladiolus, Colchi-
cum, Arum etc. in verschiedenen ausge-
Wählten Sorten, erhielt ich eine Parthie in
Commission daher ich mich beehre, diese
schönen Blumen hiermit zu billigen Prei-
sen anzubieten, und mit ausführlichen Ver-
zeichnissen dienen Kann.

Merseburg, den 5. September 1836.
I. F. Grumbach,.

(606) Anzeige fur Merſeburg. Zur
bevorſtehenden Michaelismeſſe empfehle ich in
allen nur möglichen bunten und lackirten Le
dern, ſo wie auch in Rind und Kalbleder,
mein auf's Beſte aſſortirtes Lager allen Mer
ſeburgern, und ſichere Jedem meiner verehrten
Abnehmer bei bisheriger ſolider Bedienung die
billigſten Preiſe zu.

Leipzig, im September 1836.
J. C. Weinoldt sen.,

Ritterſtraße rothes Collegium,.

(61 J. H. Meyer,Rathhaus, Auerbachs Hof gegenuüber,
beehrt ſich hiermit auch ſeinen ſchatzbaren Ab
nehmern in Merſeburg die Anzeige zu machen,
daß ſein Waarenlager zur bevorſtehenden Mi-
chaelismeſſe alles enthalten wird, was fremde
und inlandiſche Fabriken Neues und Schönes
brachten.

Wenn auch einige Artikel, als: Seiden-
und Wollenwaaren bedeutend im Preis geſtie
gen ſind ſo werde ich dennoch ſelbſt dieſe Arti
kel noch zu den bisherigen moglich billigſten
Preiſen ablaſſen, was ich um ſo mehr vermag,
als ich den fruhern gunſtigern Zeitpunkt zum
Beſtellen neuer Waaren benutzte. Unter den
mannigfaltigen bekannten Artikeln meines La
gers erlaube ich mir blos einige hier anzufuhren:

Baumwollene Artikel: Franz. und
engl. Kattune und Zitze, Toile de Jouie, ge
druckte Battiſte und Mouſſeline, franz. und
deutſche Ginghams, Cachemir-Roben, neue
damaſſirte Stoffe, weiße Zeuge in glatt, car
rirt und geſtickt, Tucher und Schuürzen.

Wollene Artikel: Franz., engl. und
ſächſ. Merinos und breite Thibets in
allen Qualitaten und in den modernſten Far
ben, Circaſſienne, Lama, carrirte Merinos,
Sans-Pareille, Moirée, Damaſte, Tuücher
und Schuürzen.

Neue Eccoſfine in brillanten Far-
ben und Fleur-Damaſte zu Kleidern
und Oberroöcken.
Furs Haus, fur Geſellſchaft

und Ball.
Eine mannigfaltige Auswahl neuer gemiſch

ter Stoffe und brillante abgepaßte Kleider.
Ein Lager von mehrern Hundert

Damen- Mäntel
in allen darin erſchienenen neuen Stoffen,
Muſſtern und Farben und in den Preiſen von
6, 8, 10, 12, 14 bis 40 Rthlr. das Stuück.

Franzöſiſche und Wiener Um-
ſchlagetuücher und Shawls- Lager.

Seidenwaaren- Lager.
Florence, Gros favori,Marcelline d'Avignon, Batavienne,
Gros de Naples, Gros des Jndes,
Gros d'Orleans, Sratin fagonné,
Satin de Chine, ſo wie verſchiedene neue Ar
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müren ſämmtliche Artikel in ſchwarz und in
allen modernen Farben.

Für Herren.Londoner Buckskins oder Winterbeinklei-
derzeuge, theils waſſerdicht, die ſchönſten engl.
und franz. Weſtenzeuge in Wolle, Sammet
und Seide, ſeidene Hals und Taſchentucher,
alle Artikel im neueſten Geſchmack!

Durch zuvorkommende, reelle und billige
Bedienung werde ich das Vertrauen meiner
geehrten Abnehmer, wie ſtets, auch diesmal
zu wuürdigen wiſſen.

Leipzig, im September 1836.
J. H. Meyer.

(607) Bekanntmachung fur Mer-
ſeburg. 1000 Thlr. im Ganzen oder auch
im Einzelnen Pupillengelder liegen ſofort auf
ſichere Hypothek auszuleihen bereit. Nach-
richt darüber ertheilt der Regierungs Kanzliſt
Freund hier.

Werſeburg, den 18. September 1836.

(619) Bekanntmachung. Jch mache
Einem hochzuverehrenden Publikum bekannt,
daß von kommendem Freitag an, als den 23.
dieſes, alle Tage zweimal Gelegenheit nach
Leipzig zur Meſſe iſt, und zwar zu zwei ver
ſchiedenen Stunden desgl. auch wieder von
Leipzig zuruck, und bin ich jederzeit daſelbſt im
halben Mond auf der Halleſchen Gaſſe zu tref
fen, wobei ich um recht vielen Zuſpruch bitte.
Zugleich mache ich bekannt, daß den 26. d. M.
Gelegenheit zum Manoeuvre ins Sachſiſche iſt.

Merſeburg, den 19. September 1836.
Friedrich Eichhof.

(613) Anzeige. Einem hochgeehrten
Publikum zeige ich ganz ergebenſt an, daß ich
vom 25. d. M. alle Tage mit zwei Wagen nach
Leipzig fahre. Um recht vielen Zuſpruch Bittet

Friedrich Hädler,
wohnhaft auf der alten Poſt Nr. 353 b.

Merſeburg, den 20. September 1836.

(616) Verloren. Am Sonntag, als
am 14. d. M., iſt in dem Caſino- Saale oder
von da auf dem Wege in die Altenburg ein Ar
beitsbeutel von ſchwarzem Atlas, worin eine

Perlenbörſe mit etwas Geld, ein Strickzeug
und ein Schluſſel ſich befanden, verloren wor-
den. Wer denſelben gefunden hat, der wird
ergebenſt gebeten, ſolchen an den Caäſino- Ge
ſellſchafts Oekonomen Herrn Höfer abzugeben.

Merſeburg, den 12. September 1836.

(597) Bekanntmachung für Elkern.
Denjenigen verehrten Eltern, welche zu dem be
vorſtehenden Michaelisterminzähre ſchulpflich-
tigen Kinder der hieſigen Burger und Frei
ſchule zuzufuhren gedenken, wird hiermit aber-
mals zur gefalligen Kenntnißnahme gebracht,
daß fur die Reception der Kinder (von heute
an bis zum 30. d. M.), wie auch fur ander
weitige Schulangelegenheiten, die ſchon fruher
angezeigte Stunde 3 4 Uhr feſtgeſetzt iſt.
Nichtachtende haben ſich ſelbſt die Schuld bei
zumeſſen, wenn ſie öfters vergebliche Wege
machen.

eerſeburg, den 12. September 1836.
Dr. Müller,

Director der Burger und Freiſchuks.
(Gotthardtsgaſſe bei Hrn. Kaufmann

Klingebeil.)

Sonnktag, den 25. Septbr., predigen in der
Schloß u. Domküärche: Vorm. Hr. Adj. Pue Wer e v d eradtkirche: Vorm. Hr. Senior Hepdenreich;Nachm. Hr. Diac. D. Rößler. De e
Neumarktskirche: Hr. Paſtor Eylau.
Altenburger Kirche: Hr. Paſtor Wallenburg.,

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Vacat.
Stadt. Geboren: dem Lohgerbermeiſter Meyer

eine Tochter; dem Fuhrmann Kecke eine Tochter dem
Oeconom Wiemann eine Tochter. Geſtorben: die
einzige Tochter des Schuhmachermeiſters Zehl, im Zten
Jahre; die einzige Tochter des herrſchaftlichen Kutſchers
Einbrod, im ten Jahre.

Neumarkt. Vacat,
Altenburg, Vacat-

Maxktpreiſe der letzten Woche.

Thl. ſg. pf. Thl. ſg. pWeizen 1 15 bis 1 W c
Roggen 3 26 bis 531 9Gerſte 123 91 bis 27 1 eHafer P 1171 6 bis l 21 3
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